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Umstellung Dienstzeiten 
OP/Anästhesie

Der  Personalrat  hatte  vor  einigen 
Wochen  eine  Umfrage  bezüglich  der 
befristeten  Umstellung  der  Arbeits-
zeiten  für  Anästhesie  und  OP  beim 
Pflegepersonal  gestartet.  Die  Aus-
wertung des Fragebogens ergab, dass 
die  Mitarbeiter/-innen  in  den   oben 
genannten Bereichen mehrheitlich eine 
Weiterführung  des  erprobten  Dienst-
planmodells ablehnen. 
Außerdem  wurden  die  Dienstzeiten 
des  ärztlichen  Dienstes  nicht  ange-
passt.  Zusätzlich  ergeben  sich  durch 
die Anwendung  des neuen TV-L tarif-
liche  Möglichkeiten,  die  im Sinne  der 
Beschäftigten aus Sicht des Personal-
rates angewandt werden sollen. 
Der  Personalrat  stimmte  einer 
Fortsetzung  dieses  Projektes  aus 
diesen Gründen  nicht zu.  Dies wurde 
der  Dienststelle  am  08.06.2006 
mitgeteilt. Der Kaufmännische Direktor 
hat  am  23.06.2006  dem  Personalrat 
geantwortet,  dass  ein  Umstellen  des 
Dienstplanes  leider  erst  zum  01.08. 
möglich sei.
Der Personalrat ist bereit,  in einer Ar-
beitsgruppe  mitzuwirken,  die  Dienst-
planmodelle auf Grundlage der zurzeit 
gültigen Gesetze und der  tarifvertrag-
lichen  Möglichkeiten  diskutiert.  Dies 
wurde  auch  dem  Kaufmännischen 
Direktor  sowie  dem  Pflegedirektor 
signalisiert.

Befristet Beschäftigte

Der  Personalrat  konnte  jetzt  in 
Gesprächen  mit  dem  Pflegedirektor 
erreichen,  dass  nicht  nur  die 
Stellenausschreibungen  für  Fachkran-
kenschwestern/-pfleger  für  den 
Operationsdienst oder OTA’s sowie die 
Ausschreibung  für  Fachkranken-
schwester/-pfleger  für  die  Intensiv-
pflege  und  Anästhesie  oder  ATAs, 
sondern  auch  die  Arbeitsverträge  der 
bereits  hier  befristet  Beschäftigten  in 
den  Bereichen  Anästhesie,  OP  und 
Intensivstationen  entfristet  werden. 
Das  bedeutet,  dass  alle  befristet 
Beschäftigten in  diesem  Bereich 
demnächst  unbefristet  weiter-
beschäftigt werden.  Der  Personalrat 
setzt  sich weiter  dafür  ein,  dies auch 
für  weitere  Beschäftigtengruppen  zu 
erreichen.

Arbeitnehmerweiterbildung

Die  neuen  Broschüren  Arbeitnehmer-
weiterbildungsangebote  für  den  Zeit-
raum  September  2006  bis  Februar 
2007 sind beim Personalrat erhältlich. 

Selbstbehauptungskurs für 
Frauen

Am  27.09.  findet  ein  von  der  Polizei 
Köln  ausgerichteter  Selbstbehaup-
tungskurs für Frauen statt. Anmeldun-
gen bis zum 30.08. im IBZ . 



Infoveranstaltungen TV-L

Am  21.  und  22.  Juni  fanden  Infor-
mationsveranstaltungen  zum  TV-L 
statt.  Rolf  Winterboer  erläuterte  die 
nicht  einfache  Materie  eines  neuen 
Tarifvertrages und im Besonderen die 
des  neuen TV-L.   Nach dem Vortrag 
konnten die Beschäftigten Fragen zur 
Umsetzung  und  zum  Verständnis 
stellen. Dies wurde auch rege genutzt. 
Wegen der großen Nachfrage und den 
vielen  noch  offenen  Fragen  wird  der 
Personalrat  eine  weitere  Infoveran-
staltung  nach  den  Sommerferien  an-
bieten. 
Gemäß § 47 LVPG NW hat jeder das 
Recht,  an  der  Personalversammlung 
teilzunehmen, ohne dass ihm, falls er 
von  der  Arbeit  befreit  werden  muss, 
eine Minderung der Dienstbezüge oder 
des Arbeitsentgelts entsteht.

Einmalzahlung im Juli

Bereits  jetzt  im  Juli  gibt  es  für  alle 
Beschäftigten  der  Uniklinik  eine 
Einmalzahlung nach dem neuen TV-L. 
Teilzeitkräfte  haben  anteilig  zur 

Wochenarbeitszeit  Anspruch  auf  die 
Einmalzahlung.
VerGr.  X  bis  Vc,  Kr.  I  bis  Kr.Va, 
Lohngr. 1bis 8a erhalten 150 Euro;
VerGr.  Vb  bis  IIa,  Kr.  VI  bis  Kr.XIII, 
Lohngr. 9 erhalten 100 Euro; 
VerGr.  IIa,  (ohne Aufstieg aus VerGr. 
III) VerGr. Ib bis I erhalten 50 Euro.  
Die  nächste  Einmalzahlung erfolgt  im 
Januar 2007.

Geltendmachung des 
Verheiratetenanteils im 

Ortszuschlag

Für die Beschäftigten der Länder wird 
durch die Überleitung in den TV-L der 
Ortszuschlag  abgeschafft.  Sollte  Ihr/e 
Ehepartner/-in Beamter/-in sein, so hat 
er/sie  ab  dem  1. November 2006 
Anspruch  auf  ungeteilten Ortszu-
schlag.
Wir  empfehlen  den  betroffenen  Lan-
desbeschäftigten,  dass  Ihr/e  Ehepart-
ner  /-in,  diesen  Anspruch  gegenüber 
ihrem/seinem  Arbeitgeber  –  im 
Rahmen der Ausschlussfrist – geltend 
macht.
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